
 

Merkblatt Umschreibung ausländischer Führerschein 

 

Sehr geehrte/r Kundin/Kunde, 

mit diesem Merkblatt wird die Umschreibung Ihres ausländischen Führerscheins ganz einfach:  
 

Sie haben Ihren Hauptwohnsitz im Landkreis Böblingen? Dann sind Sie bei uns richtig! 

Es gilt die Fahrerlaubnisverordnung (FeV) 

Ausländische Führerscheine sind nur zeitlich begrenzt gültig. In der Regel haben Sie ein 

„Ablaufdatum“ welches in der Regel auf der Vorderseite eingedruckt ist.  

Führerscheine aus Ländern außerhalb der Europäischen Union sind in Deutschland sechs 

Monate nach Einreise gültig. 

Ablauf: 

Für die Umschreibung eines EU-Führerscheins benötigen Sie keine Prüfung! 

Bei Führerscheinen aus Ländern außerhalb der EU gibt es zwei Gruppen:  

A) Staaten der Anlage 11 FeV; hier ist in der Regel ebenfalls keine Prüfung erforderlich  

 

B) Staaten die nicht in der Anlage 11 FeV aufgeführt sind; hier müssen Sie eine Prüfung 

beim TÜV absolvieren. Die Anlage 11 finden Sie auch im Internet.  

 Welche Unterlagen benötigen Sie: 

o Ausweisdokument (Personalausweises oder Reisepass) 

o Bestätigung der 1. Einreise von der zuständigen Ausländerbehörde 

o Ihren aktuellen Führerschein 

o Biometrisches, aktuelles (maximal 1 Jahr altes) Passfoto 

 

o Bei einem Führerschein außerhalb der EU zusätzlich eine Übersetzung Ihres 
Führerscheins von einem anerkannten Automobilclub (z.B. ADAC) 
 

o Bei einem Führerschein aus einem Staat, der nicht in Anlage 11 aufgeführt ist 
zusätzlich: 

 

 Sehtest einer anerkannten Sehteststelle (Optiker, Augenarzt) 

 Nachweis Erste Hilfe Kurs 

 Name der Fahrschule 
 

o Bei LKW- und Bus-Führerscheinen nach Rücksprache Sachbearbeiter/in 
zusätzlich: 
 

 Ggf. ärztliches Gutachten 
 

Ihren alten Führerschein müssen Sie bei Erhalt des neuen Führerscheins bei uns 

abgeben. Ohne diesen können wir Ihnen leider keinen neuen ausstellen!!  

 

Ihre Führerscheinstelle  


